
Unter dieser Überschrift veröf-
fentlichten wir in sbz-monteur
9/99 ein Gutachten über eine
mangelhaft ausgeführte Umrü-
stung einer Heizanlage, bei der
Heizöl in die Kanalisation und
ins Erdreich gelangte. Hierzu
erhielten wir ein Schreiben
vom Fachverband Sanitär-Hei-
zung-Klima Baden-Württem-
berg, das wir im Folgenden
auszugsweise wiedergeben.

„Im Abschnitt Schlussfolgerun-
gen heißt es, dass alle Ölfeue-
rungsanlagen von den Bauauf-
sichtsbehörden zu genehmigen
sind. Hierzu bestehen jedoch
in den verschiedenen Bundes-
ländern verschiedene Vor-
schriften (siehe Übersicht).
Weiter heißt es, dass bei der
Lagerung von mehr als 300 l
Öl je Gebäude oder Brandab-
schnitt auslaufendes Heizöl in
einem undurchlässigen Auf-
fangraum aus nichtbrennbaren
Stoffen aufgefangen werden
muss. In der neuesten Auflage
der zitierten Technischen Re-
geln für brennbare Flüssig-
keiten (TRbF), wird unter
Nr. 3.42 ein Auffangraum erst
für ein Volumen von mehr als
450 l gefordert. In der Verord-
nung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden
Stoffen und über Fachbetriebe
(VAwS) werden Auffangräume
für oberirdische Anlagen mit
Stoffen der Wassergefähr-

dungsklasse 2, zu der auch
Heizöl zählt, sogar erst bei
Volumina ab 1000 l gefordert.
Auch für folgende Tankarten
werden keine Auffangräume
gefordert:
● doppelwandige Tanks aus
Stahl bis 100 000 l mit bauart-
zugelassenem Leckanzeige-
gerät
● bauartzugelassene Tanks
aus glasfaserverstärkten
Kunststoffen bis 2000 l, außer-
halb von Wasserschutzgebieten
● einwandige Tanks aus me-
tallischen Werkstoffen mit
Leckschutzauskleidung als Teil
eines bauartzugelassenen
Leckanzeigegerätes außerhalb
von Wasserschutzgebieten
● einwandige Tanks aus me-

tallischen Werkstoffen mit ei-
ner bauartzugelassenen Kunst-
stoff-Innenbeschichtung außer-
halb von Wasserschutzgebie-
ten“
Diese Ausführungen zeigen,
welch unterschiedliche Maß-
stäbe in den verschiedenen
Bundesländern angewandt wer-
den. Sie zeigen aber auch,
welch unterschiedliche Bedeu-
tung dem Eindringen von
Heizöl in Grund- und Abwas-
ser beigemessen wird.
Monteuren, die grenzüber-
schreitend tätig werden, ist
deshalb angeraten, sich mit
den Bestimmungen des ent-
sprechenden Bundeslandes
auseinander zu setzen, um
nicht mit den jeweiligen
Behörden in Konflikt zu gera-
ten. ews
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Umweltschäden durch Heizöl

Übersicht über eine baurechtliche Genehmigungs-
pflicht verschiedener Bundesländer, für oberirdisch im
Gebäude aufgestellte Ölbehälter


